
Weg eines Gesetzes

Volksbegehren von 
acht bzw.  zehn Prozent
der Stimmberechtigten

Gesetzentwurf

Landtagsdrucksache
§ 52 GO

1. Beratung („Lesung“)
§ 56 GO

Überweisung an die Ausschüsse
§ 57 GO („kann“) 

Die Antragsteller des Volksbegehrens haben ein Recht 
auf Anhörung in einem Ausschuss ( Artikel 82 Abs. 4 LV)

Beschlussempfehlung des 
federführenden Ausschusses

§ 57 II GO

2. Beratung („Lesung“)
§ 58 GO

Abstimmung

Landtag, Fraktion oder
mind. 10 Abgeordnete Landesregierung

gegebenenfalls 3. Beratung

Schlussabstimmung
§ 63 GO

Landtagspräsident
fertigt das beschlossene Gesetz aus

und verkündet es im Gesetz- und
Veordnungsblatt

Artikel 85 LV

Gesetz tritt in Kraft

ABGELEHNT

erneute Überweisung an 
die Ausschüsse

§ 59 GO

§ 61 GO bei Änderung LV
( § 55 GO) oder  § 59 GO

Entspricht der Landtag einem 
zulässigen Volksbegehren nicht, 
findet über den Gesetzentwurf, 
der Gegenstand des Volksbe-
gehrens war, ein Volksentscheid 
statt - in diesem Fall kann der 
Landtag dem Volk zusätzlich 
auch einen eigenen Gesetzent-
wurf zur Entscheidung vorlegen. 
(Artikel 82 Abs. 7 LV)

GO	 =	 Geschäftsordnung des Thüringer Landtags
LV 	 = 	Verfassung des Freistaats Thüringen


